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übt ußiueinoaorcnung für das w• 
üokanntiaochung vom 11. August 
Uü 2o2o).

>unq cor

des Bundesbnugesefczes (BBauG; vom 23. uuni 196o ; 
S.341) in Vorbindung mit der Verordnung über dio 
Nutzung dar Grundstücke (Bau NVO) in der Fassung

Jauiiche 
ier Be

kanntmachung vom 26.11.1960 (0G01. I 5.1237).

io.

dar 1. Verordnung des Landes NU zur Durchführung 
in der Fassung vom z-I.s .-lU ju (GV.ijc u • /..99y SG V < 
Verbindung mit
(l) Nr. 1, 2 und 4 dar Bauordnung für das Land Nü 
in dar Fassung vom 27.1.197o ('GU.fJU 5.96)

3Eau£
in

lU'J

io üuauu una
iungsvorschriften gern. § lo3 BauO Nu als Satzung beschlossen.

A. Festsetzungen gern. § 9 ( 1 )  BBauG
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches dos Bebauungsplanes.
Vogrenzung unterschiedlicher Nutzung, soweit diese nicht schon durch 
Jie Farbgebung, z.B. bei Grünflächen, Flächen für den Gemeinbedarf 
jsu. erkennbar sind. Auch die grünen Begrenzungalinian der Verkehrs-

dar. Nioseflächen steilen Abgrenzungen unterschiedlicher Nutzung d 
Abgrenzungen gelten auch für die Gestoltungsvorschrifton.

Allgemeines'Wohngebiet gern. § 4 Bau NVO.
Zulässig sind
1 . Wohngebäude,
2. die der Versorgung des Gebietes dionenden Läden, Schank- und Speise 

wirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe,
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche 

Zwecke.
Gewerbegebiet gern. § 3 Bau NVO 
Zulässig sind
_1. Gewerbegebiete aller Art mit Ausnahme von Einkaufszentren

und Verbrauchemarkten im Sinne des § 11 Abs. 3, Lagerhäuser 
Lagerplätze und öffentliche Betriebe, soweit diese Anlagen 
für die Umgebung keine erheblichen Nachteile oder Belästi
gungen zur Folge haben können,

2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
3. Tankstellen.
Von den Ausnahmen gern. 5 8 (3) Bau NVO sind Ziffer

1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschoftsnersonen so
wie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter,

2 . Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheit
liche und sportliche Zwecks

allgemein zulässig.

Garagen sind in allen Baugebieten auf den Überbauboren Grund
stücksflüchen und auf den mit Ga gekennzeichneten Flächen 
zulässig. Bio müssen aus verkehrli hon Gründen einen flindest- 
;batand von 5,00 m vom Gehwegrand einhalten.
Pie ausgowiesenen Gemeinschoftsgaragen und Gemeinschaftsstwll- 
plätze sind zwingend. Stellplätze und Garagen sind bei Hehr- 
bedarf auch außerhalb der Baugrenezn zugelassen.

üburbaubare Grundstucksflächon
wie tatsächlich bebaubaren Grundstücksflächen ergaben sich durch dio 
ge n , 23 Gau .JVC festgalegton üaugrenzan (blau) unter Berücksichti
gung der bzu. in Verbindung mit den Bestimmungon der Bauordnung Nt u
über üauuiiche, Abstandsflächen und Gebäudoabstände. Das hochstzuläs
sige aä aor baulichen Nutzung wird durch A 17 Bau NVO bestimmt, so
weit es durch die im Plan festgesetzten übarbaubaren Grundstücks- 
iliehen une Ausnutzungsziffern (GBZ/GFZ) nicht eingeschränkt wird.

■acht üborbauoare Grundstücksflachen
Nobenanlagen gern. 14 Bau NVO sind in den nicht überbaubaren Grund
stücksflächen nicht zulässig.

-Cer baulichen Nutzung gern. , 17 Bau HVü
Grundflächenzahl (G;;Z) 
Geschoßflächenzahl (GFZ)
Zohi der Vollgeschosse als Höchstgrenze
» u zwingend

Bauweise aem.
Offene Bauweise

Offene Bauweise nur tinzel— u. Doppelhäuser zulässig.
Geschlossene Bauweise
Baugranzen
Gehweg bzu. Schrammbord ! i
Fahrbahn
Narkstreifen
Gehweg
'Straßonbagrenzungslinie 
: ohnwage - nicht befahrbar

Grün-j Spiel- und Sportflächen
Vorkehrsfläche

CA Umformerstation (Trafo)

Bachlauf

Kinderspielplatz

noamen Not- und Rettungsfahrzeugeauspan
wichtdreiecka

Gr'/'hfln einer Hahß von öo cm von baulichen Anlagen, Linfri ■» 
Tilgungen, Böschungen und Anpflanzungen freizuhalton.

Keim -hi I -L U ü f ! .:3t::ts Ampelregelung bzu. Einbahnstraße

iüchspannungsloitunJS' öotl 1 R:» westlich 2S, m Schutzstreifen
C. Gestoltungsvorschrif ten gem. § 103 BauO NW

Flachdach
lachnsigung, 2.8. 3o — 4 0o zwingend
rnsprichtwng zwingend, Traufhöhe (GK.Dachri

.iichfc Überschritten werden.
aennnna) darf, soweit angegebsn,

/orhandene ürenzon undna Grenzsteine
Aohngebäude 
Wirtschaftsgebäude 

Straßenbeleuchtung 
Houe Hausnummern

in 'raft. rt Und Zsifc öffentlichen Aus.

•....... ..........
Bürgermeister

Den in der Genehmigungsverfügung des Regierum»n-Sairi«nt u.z. ungsp^asiüenten vom.......  ontnoitenen Auflaoen ist Hör d.»  ̂ „vom ...... . . xeiytsn ist per Hat durch Be......... . beigetrsten.

bescheinigtt̂ immUn̂  di°SeS ÜUPlikate8 rait ** Niederschrift vom
Letmcthe, den . . . . . . . . .


